
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
3 

16
5 

28
7

A
1

TEPZZ¥_65 87A_T
(11) EP 3 165 287 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
10.05.2017 Patentblatt 2017/19

(21) Anmeldenummer: 16002092.1

(22) Anmeldetag: 21.02.2012

(51) Int Cl.:
B05B 1/04 (2006.01) B05C 5/02 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(30) Priorität: 21.02.2011 DE 102011011850

(62) Dokumentnummer(n) der früheren Anmeldung(en) 
nach Art. 76 EPÜ: 
12706196.8 / 2 678 112

(71) Anmelder: Dürr Systems AG
74321 Bietigheim-Bissingen (DE)

(72) Erfinder:  
• Kraft, Bernd

71711 Steinheim-Höpfigheim (DE)
• Stiegler, Martin

71717 Beilstein (DE)

(74) Vertreter: v. Bezold & Partner Patentanwälte - 
PartG mbB
Akademiestraße 7
80799 München (DE)

Bemerkungen: 
Diese Anmeldung ist am 28-09-2016 als 
Teilanmeldung zu der unter INID-Code 62 erwähnten 
Anmeldung eingereicht worden.

(54) DÜSENKOPF ZUR APPLIKATION EINES DÄMMSTOFFMITTELS

(57) Die Erfindung betrifft einen Düsenkopf (5) zur
Abgabe eines Spritzstrahls (24) eines Auftragsmittels,
insbesondere eines Dämmstoffmittels, wobei ein be-
stimmter Volumenstrom des Auftragsmittels durch den
Spritzstrahl (24) appliziert wird und der Spritzstrahl (24)
im Wesentlichen flach in einer Strahlebene verläuft, wäh-
rend der Spritzstrahl (24) in der Strahlebene eine be-

stimmte Strahlbreite (SB) aufweist, die von dem Volu-
menstrom des Auftragsmittels abhängt. Es wird vorge-
schlagen, dass der Düsenkopf (5) so ausgebildet ist,
dass die Strahlbreite (SB) innerhalb eines großen Volu-
menstromarbeitsbereichs im Wesentlichen abstandsun-
abhängig konstant ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Düsenkopf zur Ab-
gabe eines flachen Spritzstrahls eines Auftragsmittels,
insbesondere eines Dämmstoffmittels zur Dämmung von
Kraftfahrzeugkarosseriebauteilen.
[0002] Ein derartiger Düsenkopf ist an sich aus dem
Stand der Technik bekannt und besteht im Wesentlichen
aus zwei baugleichen Außenplatten und einer dünnen,
kleineren Mittelplatte, die zwischen die beiden Außen-
platten eingesetzt ist, wobei Figur 8 ein Ausführungsbei-
spiel einer derartigen herkömmlichen Mittelplatte 1 zeigt.
Die Mittelplatte 1 weist absprühseitig eine Stirnkante 2
mit einer im Wesentlichen V-förmigen Kontur auf, so dass
zwischen den benachbarten Außenplatten und der Stirn-
kante 2 der Mittelplatte 1 ein Düsenraum entsteht, in den
das Dämmstoffmittel eingeleitet wird. Auf diese Weise
bildet sich ein flacher, fächerförmiger Spritzstrahl aus,
der gut zur Applikation des Dämmstoffmittels geeignet
ist. Weiterhin ist zu erwähnen, dass die Mittelplatte 2
beidseitig Langlöcher 3, 4 zur Durchführung von Schrau-
ben aufweist, um die Außenplatten mit der Mittelplatte 1
zu verschrauben.
[0003] Bei diesem bekannten Düsenkopf ist die Strahl-
breite - sofern der Volumenstrom konstant gehalten wird
- in der Strahlebene ab einem bestimmten Mindestab-
stand vor dem Düsenkopf abstandsunabhängig nahezu
konstant. Beispielsweise schwankt die Strahlbreite dann
nur in einem Bereich von 62 mm. Diese abstandsunab-
hängig konstante Strahlbreite ist insbesondere bei der
Behandlung von stark gekrümmten Bauteiloberflächen
vorteilhaft, da es dann beim Abfahren der Bauteilober-
fläche nicht erforderlich ist, einen konstanten Abstand
zwischen dem Düsenkopf und der Bauteiloberfläche ein-
zuhalten. Allerdings ist hierbei zu erwähnen, dass die
Strahlbreite in Abhängigkeit von dem Volumenstrom des
applizierten Dämmstoffmittels schwankt, was auch im
Rahmen der Erfindung zu akzeptieren ist.
[0004] Zum allgemeinen Stand der Technik ist ferner
hinzuweisen auf die JP 2000 237 679 A, US
2003/0155451 A1, DE 10 2005 013 972 A1 und DE 10
2005 027 236 A1.
[0005] Nachteilig an dem eingangs beschriebenen be-
kannten Düsenkopf ist jedoch die Tatsache, dass die Ab-
standsunabhängigkeit der Strahlbreite nur innerhalb ei-
nes relativ eng begrenzten Volumenstromarbeitsbe-
reichs gegeben ist. Außerhalb dieses Volumenstromar-
beitsbereichs schwankt die Strahlbreite dagegen relativ
stark in Abhängigkeit von dem Abstand zu dem Düsen-
kopf. Ein Betrieb ist deshalb in der Praxis nur innerhalb
des relativ engen Volumenstromarbeitsbereichs mög-
lich.
[0006] Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zu-
grunde, den vorstehend beschriebenen herkömmlichen
Düsenkopf entsprechend zu verbessern. So soll der er-
findungsgemäße Düsenkopf für unterschiedliche Volu-
menströme des Dämmstoffmittels geeignet sein, wobei
die Strahlbreite möglichst unabhängig von dem Abstand

zu dem Düsenkopf konstant bleiben soll.
[0007] Diese Aufgabe wird zweckmäßig durch einen
erfindungsgemäßen Düsenkopf gemäß dem Hauptan-
spruch gelöst.
[0008] Die Erfindung umfasst vorzugsweise die allge-
meine technische Lehre, den Düsenkopf zweckmäßig so
zu gestalten, dass der für eine Applikation geeignete Vo-
lumenstromarbeitsbereich mit der im Wesentlichen ab-
standsunabhängig konstanten Strahlbreite des Spritz-
strahls einen Volumenstrombereich von mindestens 65
cm3/s, 610 cm3/s, 615 cm3/s, 620 cm3/s, 625 cm3/s,
640 cm3/s, 680 cm3/s oder 690 cm3/s umfasst. Dies
bedeutet insbesondere, dass die Strahlbreite des Spritz-
strahls ab einem bestimmten Mindestabstand (z.B.
20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 70mm, 80mm,
90mm oder 100mm) abstandsunabhängig im Wesentli-
chen konstant ist, sofern der Volumenstrom innerhalb
des relativ breiten Volumenstromarbeitsbereichs liegt.
[0009] Zur Vermeidung von Missverständnissen ist
nochmals zu erwähnen, dass die Strahlbreite auch bei
dem erfindungsgemäßen Düsenkopf in Abhängigkeit
von dem Volumenstrom des applizierten Auftragsmittels
schwanken kann. Im Rahmen der Erfindung ist die
Strahlbreite also ab dem Mindestabstand nur unabhän-
gig von dem Abstand zum Düsenkopf, wohingegen die
Strahlbreite auch bei dem erfindungsgemäßen Düsen-
kopf in Abhängigkeit von dem Volumenstrom schwanken
kann.
[0010] Zur Vermeidung von Missverständnissen ist
darauf hinzuweisen, dass die Strahlbreite des Spritz-
strahls auch bei dem erfindungsgemäßen Düsenkopf in
Abhängigkeit von dem Volumenstrom des Auftragsmit-
tels schwanken kann. Falls der Volumenstrom jedoch
innerhalb des Volumenstromarbeitsbereichs im Wesent-
lichen konstant gehalten wird, so ist die Strahlbreite bei
dem erfindungsgemäßen Düsenkopf ab dem Mindest-
abstand abstandsunabhängig im Wesentlichen kon-
stant.
[0011] Der Volumenstrom oder die Ausflussrate kann
z.B. 10 cm3/s, 20 cm3/s, 30 cm3/s, 40 cm3/s, 50 cm3/s,
60 cm3/s, 70 cm3/s, 80 cm3/s, 90 cm3/s oder 100 cm3/s
betragen, jeweils vorzugsweise 6 5 cm3/s, 6 10 cm3/s
oder 6 15 cm3/s.
[0012] Weiterhin ist zu erwähnen, dass die Strahlbreite
auch bei dem erfindungsgemäßen Düsenkopf nicht ex-
akt konstant ist. Vielmehr kann die Strahlbreite auch bei
dem erfindungsgemäßen Düsenkopf in Abhängigkeit
von dem Abstand zu dem Düsenkopf Schwankungen von
61mm, 62mm, 64mm, 66mm, 68mm, 610mm,
612mm, 614mm oder sogar 616mm aufweisen. Das
bedeutet insbesondere, dass im Rahmen der Erfindung
das Merkmal "abstandsunabhängig im Wesentlichen
konstant" zweckmäßig Abweichungen von bis zu
616mm umfassen kann.
[0013] Der erfindungsgemäße Düsenkopf ist deshalb
wesentlich besser für eine automatisierte Applikation mit-
tels eines Applikationsroboters geeignet, wobei der Dü-
senkopf von dem Applikationsroboter über die Bauteilo-
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berfläche geführt wird. Bei der Programmierung des Ap-
plikationsroboters kann nämlich bei der Verwendung ei-
nes erfindungsgemäßen Düsenkopfs davon ausgegan-
gen werden, dass der Spritzstrahl eine im Wesentlichen
konstante Strahlbreite aufweist und zwar bei verschie-
denen Volumenströmen des Auftragsmittels, sofern der
Volumenstrom während der Applikation konstant gehal-
ten wird.
[0014] In einem besonders bevorzugten Ausführungs-
beispiel der Erfindung ist die Strahlbreite ab einem be-
stimmten Mindestabstand zu dem Düsenkopf ab-
standsunabhängig im Wesentlichen konstant, insbeson-
dere mit einer Abweichung von höchstens 62mm,
64mm, 66mm, 68mm, 610mm,612mm, 614mm oder
sogar 616mm, wobei die Strahlbreite nur dann ab dem
Mindestabstand abstandsunabhängig im Wesentlichen
konstant ist, wenn der Volumenstrom des Auftragsmittels
innerhalb eines bestimmten Volumenstromarbeitsbe-
reichs liegt und zweckmäßig konstant gehalten wird.
[0015] Es ist möglich, dass der Düsenkopf insbeson-
dere so ausgebildet ist, dass der Volumenstromarbeits-
bereich mit der im Wesentlichen abstandsunabhängig
konstanten Strahlbreite einen Volumenstrombereich von
mindestens 65 cm3/s, 610 cm3/s, 615 cm3/s, 620
cm3/s, 625 cm3/s, 640 cm3/s, 680 cm3/s oder 690
cm3/s umfasst.
[0016] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der
Erfindung weist der Düsenkopf einen ähnlichen Aufbau
auf wie der eingangs beschriebene herkömmliche Dü-
senkopf. Der erfindungsgemäße Düsenkopf weist also
vorzugsweise ebenfalls zwei Außenplatten und eine Mit-
telplatte auf, die zwischen den beiden Außenplatten an-
geordnet ist und absprühseitig eine Stirnkante mit einer
vorgegebenen Kontur aufweist. Die beiden Außenplatten
begrenzen also mit ihrer absprühseitigen Stirnkante vor-
zugsweise eine schlitzförmige Düsenöffnung, wobei sich
zweckmäßig zwischen den Außenplatten und der ab-
sprühseitigen Stirnkante der Mittelplatte ein Düsenraum
befindet, in den das zu applizierende Auftragsmittel ein-
geleitet wird. Die erfindungsgemäße Neuerung besteht
hierbei darin, dass die Kontur der absprühseitigen Stirn-
kante der Mittelplatte so geformt ist, dass der Volumen-
stromarbeitsbereich mit der im Wesentlichen abstandsu-
nabhängig konstanten Strahlbreite relativ groß ist.
[0017] Im Gegensatz zu der eingangs beschriebenen
und in Figur 8 dargestellten herkömmlichen Mittelplatte
ist die Stirnkante der Mittelplatte bei dem erfindungsge-
mäßen Düsenkopf nicht einfach V-förmig ausgebildet,
sondern weist eine kompliziertere Kontur auf.
[0018] So weist die absprühseitige Stirnkante der Mit-
telplatte vorzugsweise beidseitig außen Spitzen auf, die
in Absprührichtung hervorstehen, wobei die Länge der
Spitzen vorzugsweise mindestens 3 mm, 4 mm oder so-
gar mindestens 5 mm beträgt.
[0019] Die Spitzen der Mittelplatte weisen vorzugswei-
se eine äußere Flanke auf, die im Wesentlichen parallel
zur Strahlrichtung bzw. rechtwinklig zur Basis der Mittel-
platte ausgerichtet ist. Die innere Flanke der Spitzen ist

dagegen vorzugsweise spitzwinklig zur Strahlrichtung
angewinkelt. Beispielsweise können die inneren Flanken
der Spitzen mit der Strahlrichtung einen Winkel im Be-
reich von 15°-35° einschließen, wobei sich ein Winkel
von 24,165° oder 28,3° als besonders vorteilhaft heraus-
gestellt hat. Es besteht jedoch im Rahmen der Erfindung
auch die Möglichkeit, dass die inneren Flanken der Spit-
zen parallel zur Strahlrichtung bzw. rechtwinklig zur Ba-
sis der Mittelplatte ausgerichtet sind.
[0020] Darüber hinaus weist die Mittelplatte vorzugs-
weise mittig eine Ausnehmung auf, die sich jedoch nicht
über die gesamte Breite der Mittelplatte erstreckt, son-
dern nur über eine Breite von beispielsweise mindestens
15 mm, 17 mm oder 20 mm.
[0021] In einer Variante der Mittelplatte ist die mittig
angeordnete Ausnehmung V-förmig.
[0022] Vorzugsweise wird jedoch eine andere Variante
verwendet, bei der die Ausnehmung in der Mittelplatte
einen mittigen Bogenabschnitt mit einem ersten Radius
und zwei angrenzende äußere Bogenabschnitte mit ei-
nem zweiten Radius umfasst, wobei der zweite Radius
der äußeren Bogenabschnitte größer ist als der erste Ra-
dius des mittigen Bogenabschnitts. Beispielsweise kann
der erste Radius des mittigen Bogenabschnitts im Be-
reich von 2 mm - 10 mm liegen, wobei ein Wert von 5
mm bevorzugt wird. Der zweite Radius der äußeren Bo-
genabschnitte der Ausnehmung liegt dagegen vorzugs-
weise im Bereich von 10 mm - 30 mm, wobei ein Wert
von 20 mm bevorzugt wird.
[0023] Ferner weist die Mittelplatte vorzugsweise beid-
seitig zwischen den außen liegenden Spitzen und der
mittigen Ausnehmung jeweils einen geraden Kantenbe-
reich auf, der im Wesentlichen rechtwinklig zur Absprüh-
richtung ausgerichtet ist, wobei die geraden Kantenbe-
reiche vorzugsweise eine Breite von mindestens 3 mm,
4 mm, 5 mm oder 6 mm aufweisen.
[0024] Die geraden Kantenbereiche der Mittelplatte
sind vorzugsweise in einer Höhe über der Basis der Mit-
telplatte angeordnet, die in einem bestimmten Verhältnis
zur Plattenhöhe der Mittelplatte steht. So liegt das Ver-
hältnis der Plattenhöhe der Mittelplatte zur Höhe der ge-
raden Kantenbereiche vorzugsweise im Bereich von 1,4
- 1,6, wobei ein Wert von 1,5 bevorzugt wird.
[0025] In technischen Versuchen hat sich herausge-
stellt, dass eine derartige Formgebung der absprühsei-
tigen Stirnkante der Mittelplatte einen positiven Einfluss
auf den abgegebenen Spritzstrahl hat, so dass dieser
innerhalb eines relativ großen Volumenstromarbeitsbe-
reichs eine im Wesentlichen abstandsunabhängig kon-
stante Strahlbreite aufweist.
[0026] Weiterhin ist zu erwähnen, dass auch bei dem
erfindungsgemäßen Düsenkopf die Außenplatten vor-
zugsweise absprühseitige Stirnkanten aufweisen, die
konvex in Absprührichtung gekrümmt sind, wie es auch
beim Stand der Technik der Fall ist. Die vorstehend er-
wähnten Spitzen der Mittelplatte schließen dann vor-
zugsweise mit den Enden der gekrümmten Stirnkante
der Außenplatte ab. Dies bedeutet, dass die Spitzen der
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Mittelplatte nicht über die Außenkontur der Außenplatten
hinausragen.
[0027] Darüber hinaus umfasst der erfindungsgemäße
Düsenkopf vorzugsweise einen Plattenhalter zur Halte-
rung der Außenplatten und der zwischen die Außenplat-
ten eingesetzten Mittelplatte, wobei der Plattenhalter vor-
zugsweise eine einstellbare Aufnahmebreite aufweist,
um unterschiedlich dicke Platten aufnehmen zu können.
Bei dem eingangs beschriebenen herkömmlichen Dü-
senkopf weist der Plattenhalter dagegen eine Nut mit ei-
ner konstanten Nutbreite auf, wobei das aus den Außen-
platten und der Mittelplatte bestehende Plattenpaket in
die Nut eingesetzt und dann festgeklemmt wird. Dies hat
bei dem eingangs beschriebenen herkömmlichen Dü-
senkopf den Nachteil, dass der Plattenhalter nur ein Plat-
tenpaket mit einer bestimmten Dicke aufnehmen kann.
Falls nun zur Veränderung des Spritzverhaltens eine
dünnere Mittelplatte verwendet werden soll, so müssen
entsprechend dickere Außenplatten verwendet werden,
damit die Dicke des gesamten Plattenpakets nicht ver-
ändert wird. Bei dem erfindungsgemäßen Plattenhalter
ist die Aufnahmebreite dagegen einstellbar, so dass un-
terschiedlich dicke Plattenpakete aufgenommen werden
können. Dies bietet den Vorteil, dass unterschiedlich di-
cke Mittelplatten eingesetzt werden können, ohne dass
die Dicke der Außenplatten entsprechend angepasst
werden muss.
[0028] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der
Erfindung besteht der Plattenhalter aus zwei Klemmplat-
ten, die über eine Klemmverschraubung miteinander ver-
bunden sind, so dass die Außenplatten mit der Mittelplat-
te zwischen den Klemmplatten eingeklemmt werden
können. Die Klemmverschraubung ermöglicht hierbei
unterschiedliche Dicken des festgeklemmten Plattenpa-
kets mit den Außenplatten und der Mittelplatte.
[0029] Darüber hinaus weist der Plattenhalter vorzugs-
weise eine Bodenplatte auf, auf welche die beiden
Klemmplatten aufgesetzt sind. Beispielsweise kann eine
der beiden Klemmplatten unverrückbar auf der Boden-
platte befestigt sein, während die andere Klemmplatte
mittels der Klemmverschraubung beweglich ist, um das
Plattenpaket aus Außenplatten und Mittelplatte festklem-
men zu können. Die Bodenplatte weist hierbei im Bereich
zwischen den beiden Klemmplatten vorzugsweise eine
Materialbohrung auf, um das Auftragsmittel zuzuführen.
Das Plattenpaket mit den Außenplatten und der Mittel-
platte liegt hierbei also über der Materialbohrung in der
Bodenplatte und kann deshalb das über die Materialboh-
rung zugeführte Auftragsmittel aufnehmen. Vorzugswei-
se ist die Materialbohrung hierbei mit einer Dichtung (z.
B. O-Ring) versehen, um den Spalt zwischen der Mate-
rialbohrung und dem darauf aufliegenden Plattenpaket
abzudichten. Auch dadurch unterscheidet sich der erfin-
dungsgemäße Düsenkopf von dem eingangs beschrie-
benen herkömmlichen Düsenkopf, bei dem das Platten-
paket aus Außenplatten und Mittelplatte lediglich plan
über der Materialbohrung aufliegt, was zu Dichtungspro-
blemen führen kann. Hierbei ist zu erwähnen, dass die

Außenplatten und/oder die Mittelplatte eine Materialfüh-
rung aufweisen, die von der Materialbohrung in der Bo-
denplatte ausgeht und in den Düsenraum zwischen den
beiden Außenplatten mündet. Diese Materialführung
kann beispielsweise aus einer Nut bestehen, die in den
beiden Außenplatten angeordnet ist und von der unteren
Stirnkante ausgehend in Absprührichtung verläuft und
bis in den Düsenraum reicht, der von den beiden Außen-
platten und von der absprühseitigen Stirnkante der Mit-
telplatte begrenzt wird.
[0030] Die vorstehend genannten Bodenplatte des
Plattenhalters wird vorzugsweise auf einer Montageplat-
te montiert, wobei die Montageplatte von einem Applika-
tionsroboter bewegt werden kann, wozu die Montage-
platte beispielsweise an einer Flanschplatte einer Robo-
terhandachse montiert ist. Die Verbindung zwischen der
Bodenplatte und der Montageplatte erfolgt hierbei durch
eine lösbare mechanische Verbindung, wie beispielswei-
se durch eine Verschraubung.
[0031] Hierbei ist es vorteilhaft, wenn die Bodenplatte
in verschiedenen Winkelstellungen relativ zu der Monta-
geplatte montiert werden kann. Beispielsweise kann
hierzu eine zusätzliche Stiftverbindung zwischen der Bo-
denplatte und der Montageplatte vorgesehen sein, so
dass die Bodenplatte in zwei verschiedenen Winkelstel-
lungen zwischen der Bodenplatte und der Montageplatte
montiert werden kann.
[0032] Bei der Beschreibung des herkömmlichen Dü-
senkopfes wurde eingangs erwähnt, dass die Mittelplatte
Langlöcher aufweist, um die Mittelplatte mit den Außen-
platten verschrauben zu können. Derartige Langlöcher
sind jedoch nachteilig bei einer Reinigung des Düsen-
kopfs mit Wasser und anschließendem Abblasen mit
Luft, da sich in den Langlöchern Wasser ansammeln
kann, das auch durch Abblasen mit Luft nur schwer ent-
fernt werden kann. Bei dem erfindungsgemäßen Düsen-
kopf werden die Langlöcher in der Mittelplatte bzw. in
den Außenplatten deshalb vorzugsweise durch Bohrun-
gen ersetzt, die weniger verschmutzungsanfällig sind.
[0033] Weiterhin ist zu erwähnen, dass die Außenkon-
tur des Plattenhalters vorzugsweise so gewählt wird,
dass nach einem Auftauchen aus einem Wasserbad
während der Reinigung des Düsenkopfs das Wasser
möglichst schnell und ohne größeren Aufwand abgebla-
sen werden kann. Der Plattenhalter schließt deshalb seit-
lich vorzugsweise mit der Mittelplatte und den Außen-
platten im Wesentlichen bündig ab, um eine verschmut-
zungsanfällige Störkontur zu vermeiden.
[0034] Hinsichtlich der Abmessungen des erfindungs-
gemäßen Düsenkopfs ist zu erwähnen, dass die Mittel-
platte vorzugsweise eine Plattenstärke im Bereich von
0,2 mm bis 0,6 mm aufweist, wobei ein Bereich von 0,4
mm bis 0,5 mm bevorzugt wird.
[0035] In einem Ausführungsbeispiel des erfindungs-
gemäßen Düsenkopfs weisen die Außenplatten eine
Breite von 42 mm und eine Höhe in Absprührichtung von
28,8 mm auf. In diesem Ausführungsbeispiel weist die
Mittelplatte vorzugsweise ebenfalls eine Breite von 42
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mm und eine Höhe von 19,5 mm auf.
[0036] Die Mittelplatte und die Außenplatten können
jedoch in Breite und/oder Höhe beliebig skaliert werden,
um beispielsweise die Sprühstrahlbreite entsprechend
zu verändern.
[0037] Beispielsweise kann die Höhe der Außenplat-
ten und auch der Mittelplatte bei gleichbleibender Breite
um einen Faktor von beispielsweise 1,2 reduziert wer-
den, so dass die Außenplatten eine Höhe von 24 mm
aufweisen, während die Mittelplatte eine Höhe von 16,25
mm aufweist. Hierdurch lässt sich die Strahlbreite bei
gleichem Materialfluss verkleinern.
[0038] In einer anderen Variante wird dagegen nur die
Breite der Außenplatten und der Mittelplatte mit einem
Faktor von beispielsweise 1,2 abwärts skaliert, wohinge-
gen die Höhe der Außenplatten und der Mittelplatte un-
verändert bleibt. Beispielsweise können die Außenplat-
ten dann eine Höhe von 28,8 mm aufweisen, während
die Mittelplatte eine Höhe von 19,5 mm aufweist.
[0039] In einem anderen Ausführungsbeispiel bleibt
die Grundkontur dagegen die gleiche wie bei der ein-
gangs beschriebenen Basisausführung. Hierbei werden
nur die äußeren Spitzen, die das Dämmstoffmittel bis
zum Düsenspalt führen, von einem Außenmaß von 42
mm stufenlos nach innen geschoben, bis sie das neue
Außenmaß von mindestens 35 mm erreichen. Weiterhin
werden die Außenplatten seitlich eingekürzt und der Au-
ßenradius der Außenplatten wird so weit nach unten ver-
schoben, bis der Außenradius wieder auf die Spitzen der
Mittelplatte trifft. Durch diese Modifikation wird die Strahl-
breite bei hoher Ausflussrate etwas reduziert.
[0040] In einer anderen Variante der Erfindung werden
dagegen nur die Außenplatten gegenüber der vorste-
hend beschriebenen Basisausführung modifiziert, indem
die konvex gekrümmte absprühseitige Stirnkante der Au-
ßenplatten heruntergesetzt wird, so dass sich die Höhe
der Außenplatten beispielsweise von 28,8 mm auf 24
mm reduziert.
[0041] Schließlich ist im Rahmen der Erfindung noch
eine Abwandlung gegenüber der vorstehend zuletzt be-
schriebenen Variante denkbar, wobei die Außenplatten
in Breite und Höhe im gleichen Verhältnis auf die Breite
von 35 mm abwärts skaliert werden. Die Mittelplatte wird
dagegen nur in der Breite auf 35 mm skaliert, wobei die
äußeren Spitzen der Mittelplatte dem Radius der Außen-
platten angepasst werden. Mit dieser Abwandlung lässt
sich eine Ausflussrate von ca. 45 cm3/s bei einer Strahl-
breite von ca. 60 mm realisieren.
[0042] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der
Erfindung weist die Mittelplatte eine Plattenhöhe in
Strahlrichtung auf, die im Bereich von 15 mm - 20 mm
liegt, wobei ein Wert von 19,5 mm bevorzugt wird. Die
Außenplatten weisen dagegen vorzugsweise eine Plat-
tenhöhe in Strahlrichtung auf, die im Bereich von 25 - 34
mm liegt, wobei ein Wert von 29,24 mm bevorzugt wird.
[0043] Weiterhin ist zu erwähnen, dass die Plattenhö-
he der Mittelplatte vorzugsweise in einem bestimmten
Verhältnis zur Plattenbreite der Mittelplatte steht, wobei

dieses Verhältnis vorzugsweise im Bereich von 0,4 - 0,5
liegt, wobei ein Wert von 0,464 bevorzugt wird.
[0044] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist es
insbesondere möglich, dass in einem Bereich zwischen
einem Mindestabstand zu dem Düsenkopf von ungefähr
30mm, 40mm oder 50mm zuzüglich mindestens 10mm,
20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm oder 70mm die
Strahlbreite um höchstens 64mm, 66mm, 68mm,
610mm oder 612mm schwankt.
[0045] Ferner ist zu erwähnen, dass die Erfindung
nicht auf den vorstehend beschriebenen erfindungsge-
mäßen Düsenkopf als einzelnes Bauteil beschränkt ist.
Vielmehr umfasst die Erfindung auch einen kompletten
Applikationsroboter mit einem solchen Düsenkopf.
[0046] Schließlich umfasst die Erfindung auch die neu-
artige Verwendung eines solchen Düsenkopfs zur Appli-
kation eines Dämmstoffmittels auf ein Karosseriebauteil.
[0047] Andere vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet oder
werden nachstehend zusammen mit der Beschreibung
des bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung
anhand der Figuren näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine Seitenansicht eines erfindungsgemäßen
Düsenkopfs parallel zur Ebene des Spritz-
strahls,

Figur 2 eine Frontansicht des erfindungsgemäßen
Düsenkopfs aus Figur 1 rechtwinklig zur Ebe-
ne des Spritzstrahls,

Figur 3 eine Frontansicht einer Außenplatte des Dü-
senkopfs aus den Figuren 1 und 2,

Figur 4 eine Frontansicht der Mittelplatte des Düsen-
kopfs aus den Figuren 1 bis 3,

Figur 5 eine schematische Darstellung zur Verdeutli-
chung der Form des Spritzstrahls bei dem er-
findungsgemäßen Düsenkopf,

Figur 6 eine Abwandlung der Außenplatte gemäß Fi-
gur 3,

Figur 7 eine Abwandlung der Mittelplatte gemäß Fi-
gur 4,

Figur 8 eine Frontansicht einer herkömmlichen Mittel-
platte eines Düsenkopfs gemäß dem Stand
der Technik.

[0048] Die Figuren 1 bis 5 zeigen einen erfindungsge-
mäßen Düsenkopf 5 zur Applikation eines Dämmstoff-
mittels (z.B. Acrylat auf Wasserbasis) auf ein Bauteil, wie
beispielsweise ein Kraftfahrzeugkarosseriebauteil.
[0049] Der Düsenkopf 5 ist teilweise herkömmlich auf-
gebaut und umfasst zwei Außenplatten 6, 7 und eine
dünne Mittelplatte 8, die zwischen die beiden Außenplat-
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ten 6, 7 eingesetzt ist, wobei die Kontur der Außenplatten
6, 7 in Figur 3 dargestellt ist, während Figur 4 die Kontur
der Mittelplatte 8 zeigt.
[0050] Darüber hinaus umfasst der erfindungsgemäße
Düsenkopf 5 einen Plattenhalter, um das aus den Au-
ßenplatten 6, 7 und der Mittelplatte 8 bestehende Plat-
tenpaket mechanisch zu halten. Dieser Plattenhalter um-
fasst zwei Klemmplatten 9, 10, die beiderseits des aus
den Außenplatten 6, 7 und der Mittelplatte 8 bestehenden
Plattenpakets angeordnet sind und mittels einer Klemm-
verschraubung 11 zusammengeklemmt werden können,
um das Plattenpaket mechanisch zu fixieren. Hierbei ist
zu erwähnen, dass zwischen die beiden Klemmplatten
9, 10 unterschiedlich dicke Plattenpakete eingesetzt wer-
den können, so dass die Dicke der Mittelplatte 8 in ein-
facher Weise verändert werden kann, ohne dass die Di-
cke der Außenplatten 6, 7 entsprechend angepasst wer-
den muss.
[0051] Weiterhin umfasst der Plattenhalter eine Bo-
denplatte 12, wobei die beiden Klemmplatten 9, 10 an
der Oberseite der Bodenplatte 12 angeordnet sind.
[0052] Ferner umfasst der Plattenhalter eine Monta-
geplatte 13, die von einem Applikationsroboter geführt
wird, was hier nur schematisch dargestellt ist.
[0053] Aus Figur 3 ist weiterhin ersichtlich, dass die
Außenplatten 6, 7 jeweils eine Materialführung 16, 17
aufweisen, wobei die Materialführung 16 bzw. 17 aus
einer Nut besteht, die von der unteren Stirnkante der Au-
ßenplatte 6 bzw. 7 in Abspritzrichtung nach oben ragt.
Das Dämmstoffmittel wird also über die Materialbohrung
14 zugeführt und dringt dann in die Materialführungen
16, 17 ein, so dass das Dämmstoffmittel dann schließlich
in den Düsenraum gelangt, der seitlich von den beiden
Außenplatten 6, 7 und unten von einer Stirnkante 18 der
Mittelplatte 8 begrenzt wird.
[0054] Von besonderer Bedeutung ist weiterhin die
Kontur der Stirnkante 18 der Mittelplatte 8, wobei diese
Kontur aus der Detailansicht in Figur 4 ersichtlich ist.
[0055] So weist die Stirnkante 18 der Mittelplatte 8
beidseitig außen jeweils eine in Absprührichtung hervor-
stehende Spitze 19 bzw. 20 auf.
[0056] Darüber hinaus weist die Stirnkante 18 der Mit-
telplatte 8 mittig eine im Wesentlichen V-förmige Aus-
nehmung 21 auf, wobei sich die V-förmige Ausnehmung
21 nicht über die gesamte Breite b der Mittelplatte 8 er-
streckt.
[0057] Schließlich umfasst die Außenkontur der Stirn-
kante 18 der Mittelplatte 8 beiderseits der V-förmigen
Ausnehmung 21 jeweils einen geraden Kantenbereich
22, 23, wobei die geraden Kantenbereiche 22, 23 recht-
winklig zur Abspritzrichtung ausgerichtet sind.
[0058] Die vorstehend beschriebene Kontur der Stirn-
kante 18 der Mittelplatte 8 hat den Vorteil, dass der er-
findungsgemäße Düsenkopf 5 einen Spritzstrahl 24 mit
einer im Wesentlichen konstanten Strahlbreite SB auf-
weist, wie insbesondere aus Figur 5 hervorgeht. Zwar
hängt die Strahlbreite SB des Spritzstrahls 24 von einem
Abstand d zu dem Düsenkopf 5 ab. Innerhalb eines relativ

großen Arbeitsbereichs AB schwankt die Strahlbreite SB
dagegen um höchstens 62 mm und ist damit im Wesent-
lichen konstant, sofern der Volumenstrom des applizier-
ten Dämmstoffmittels während der Applikation konstant
gehalten wird.
[0059] Weiterhin ist zu erwähnen, dass die Außenplat-
ten 6, 7 vorzugsweise eine Höhe ha=28,8 mm aufweisen,
während die Mittelplatte 8 eine Höhe von hm=19,5 mm
aufweist.
[0060] Sowohl die Außenplatten 6, 7 als auch die Mit-
telplatte 8 weisen dagegen eine einheitliche Breite von
b=42 mm auf.
[0061] Die Mittelplatte 8 schließt hierbei zusammen mit
den Außenplatten 7 in dem Plattenhalter bündig mit der
Außenkontur des Plattenhalters ab, wodurch eine ver-
schmutzungsanfällige Störkontur vermieden wird.
[0062] Darüber hinaus weisen die Außenplatten 6, 7
und die Mittelplatte 8 anstelle der beim Stand der Technik
gemäß Figur 8 vorhandenen Langlöcher 3, 4 jeweils Boh-
rungen 25-28 auf, die weniger verschmutzungsanfällig
sind als die herkömmlichen Langlöcher 3, 4. Die Bohrun-
gen 25-28 dienen hierbei wie beim Stand der Technik
gemäß Figur 8 zur Durchführung der Klemmverschrau-
bung 11.
[0063] Aus den Figuren 1 und 2 ist weiterhin ersichtlich,
dass die Bodenplatte 12 durch eine Schraubverbindung
mit der Montageplatte 13 verbunden werden kann. Hier-
bei kann die Bodenplatte 12 in zwei verschiedenen,
rechtwinklig zueinander ausgerichteten Winkelstellun-
gen an der Montageplatte 13 montiert werden. Zur Defi-
nition dieser beiden Winkelstellungen ist zusätzlich eine
Stiftverbindung 30 vorgesehen, die nur die beiden ge-
wünschten Winkelstellungen erlaubt. Die Stiftverbindung
30 kann beispielsweise aus einem Stift an der Oberseite
der Montageplatte 13 und zwei passenden Bohrungen
in der Unterseite der Bodenplatte 12 bestehen, wobei
der Stift wahlweise in eine der beiden Bohrungen einge-
führt werden kann.
[0064] Figur 6 zeigt eine Abwandlung der Außenplatte
7 gemäß Figur 3, wobei die Abwandlung weitgehend mit
dem vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiel
gemäß Figur 3 übereinstimmt, so dass zur Vermeidung
von Wiederholungen auf die vorstehende Beschreibung
verwiesen wird, wobei für entsprechende Einzelheiten
dieselben Bezugszeichen verwendet werden.
[0065] Eine Besonderheit dieses Ausführungsbei-
spiels besteht darin, dass die Bohrungen 25, 26 in der
Außenplatte 7 als seitlich offene Langlöcher ausgebildet
sind.
[0066] Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass
die Außenplatte 7 eine Breite b = 42 mm und eine Höhe
ha = 29,24 mm aufweist.
[0067] Figur 7 zeigt eine Abwandlung der Mittelplatte
8 gemäß Figur 4, so dass zur Vermeidung von Wieder-
holungen auf die vorstehende Beschreibung verwiesen
wird, wobei für entsprechende Einzelheiten dieselben
Bezugszeichen verwendet werden.
[0068] Eine Besonderheit dieser Abwandlung besteht
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wiederum darin, dass anstelle der Bohrungen 27, 28 seit-
lich offene Langlöcher vorgesehen sind.
[0069] Eine weitere Besonderheit dieses Ausfüh-
rungsbeispiels besteht darin, dass die Ausnehmung 21
in der Mittelplatte 8 nicht V-förmig ist, sondern einen mit-
tigen Bogenabschnitt R1 und zwei angrenzende äußere
Bogenabschnitte R2 umfasst, wobei die äußeren Bogen-
abschnitte R2 einen Radius von 20 mm aufweisen, wäh-
rend der mittige Bogenabschnitt R1 einen Radius von 5
mm aufweist.
[0070] Weiterhin ist zu erwähnen, dass die Spitzen 19,
20 hierbei jeweils äußere Flanken aufweisen, die parallel
zur Strahlrichtung ausgerichtet sind.
[0071] Die inneren Flanken der beiden Spitzen 19, 20
sind dagegen mit einem Winkel von 28,3° spitzwinklig
zur Strahlrichtung angewinkelt.
[0072] Die Erfindung ist nicht auf das vorstehend be-
schriebene bevorzugte Ausführungsbeispiel beschränkt.
Vielmehr ist eine Vielzahl von Varianten und Abwand-
lungen möglich, die ebenfalls von dem Erfindungsgedan-
ken Gebrauch machen und deshalb in den Schutzbe-
reich fallen. Darüber hinaus beansprucht die Erfindung
auch Schutz für die Merkmale und den Gegenstand der
Unteransprüche unabhängig von den jeweils in Bezug
genommenen Ansprüchen.
[0073] Die Erfindung umfasst insbesondere auch fol-
gende Gegenstände:

1. Düsenkopf (5) zur Abgabe eines Spritzstrahls (24)
eines Auftragsmittels, insbesondere eines Dämm-
stoffmittels, wobei

a) ein bestimmter Volumenstrom des Auftrags-
mittels durch den Spritzstrahl (24) appliziert
wird,
b) der Spritzstrahl (24) im Wesentlichen flach in
einer Strahlebene verläuft, und
c) der Spritzstrahl (24) in der Strahlebene eine
bestimmte Strahlbreite (SB) aufweist, die von
dem Volumenstrom des Auftragsmittels ab-
hängt,

gekennzeichnet durch

d) zwei Außenplatten (6, 7), und
e) eine Mittelplatte (8), die zwischen den beiden
Außenplatten (6, 7) angeordnet ist und abspritz-
seitig eine Stirnkante (18) mit einer vorgegebe-
nen Kontur aufweist, wobei
f) die Mittelplatte (8) beidseitig außen Spitzen
(19, 20) aufweist, die in Abspritzrichtung hervor-
stehen, und
g) die Mittelplatte (8) mittig eine Ausnehmung
(21) aufweist.

2. Düsenkopf (5) nach Absatz 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

a) die Strahlbreite (SB) ab einem bestimmten
Mindestabstand (d) zu dem Düsenkopf (6) ab-
standsunabhängig im Wesentlichen konstant
ist, insbesondere mit einer Abweichung von
höchstens 62mm, 64mm, 66mm, 68mm oder
610mm, und
b) die Strahlbreite (SB) nur dann ab dem Min-
destabstand (d) abstandsunabhängig im We-
sentlichen konstant ist, wenn der Volumenstrom
des Auftragsmittels innerhalb eines bestimmten
Volumenstromarbeitsbereichs liegt und kon-
stant gehalten wird, und
c) vorzugsweise der Düsenkopf (5) so ausgebil-
det ist, dass der Volumenstromarbeitsbereich
mit der im Wesentlichen abstandsunabhängig
konstanten Strahlbreite (SB) einen Volumen-
strombereich von mindestens 610 cm3/s, 615
cm3/s, 620 cm3/s, 625 cm3/s, 640 cm3/s, 680
cm3/s oder 690 cm3/s umfasst.

3. Düsenkopf (5) nach Absatz 1 oder 2, gekennzeich-
net durch

a) eine schlitzförmige Düsenöffnung, die von
den abspritzseitigen Stirnkanten der beiden Au-
ßenplatten (6, 7) begrenzt wird,
b) einen Düsenraum zwischen der abspritzseitig
Stirnkante (18) der Mittelplatte (8) und den bei-
den Außenplatten (6, 7),
c) wobei die Kontur der abspritzseitigen Stirn-
kante (18) der Mittelplatte (8) so geformt ist,
dass der Volumenstromarbeitsbereich mit der
im Wesentlichen abstandsunabhängig konstan-
ten Strahlbreite (SB) einen Volumenstrombe-
reich von mindestens 610 cm3/s, 615 cm3/s,
620 cm3/s, 625 cm3/s, 640 cm3/s, 680 cm3/s
oder 690 cm3/s umfasst.

4. Düsenkopf (5) nach einem der vorhergehenden
Absätze, dadurch gekennzeichnet,

a) dass der Volumenstromarbeitsbereich mit der
im Wesentlichen abstandsunabhängig konstan-
ten Strahlbreite (SB) einen Volumenstrombe-
reich von 10 cm3/s bis 200 cm3/s umfasst,
und/oder
b) dass der Mindestabstand (d) zu dem Düsen-
kopf (6) mindestens 10mm, 20mm, 30mm,
40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 150mm oder
200mm beträgt, wobei die Strahlbreite (SB) ab
dem Mindestabstand im Wesentlichen ab-
standsunabhängig konstant ist, sofern der Vo-
lumenstrom innerhalb des Volumenstromar-
beitsbereichs liegt.

5. Düsenkopf (5) nach einem der vorhergehenden
Absätze, dadurch gekennzeichnet,
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a) dass die Spitzen (19, 20) in Abspritzrichtung
eine Länge von mindestens 3mm, 4mm oder
5mm aufweisen, und/oder
b) dass die Spitzen (19, 20) ein äußere Flanke
aufweisen, die im Wesentlichen parallel zur
Strahlrichtung verläuft, und/oder
c) dass die Spitzen (19, 20) innere Flanken auf-
weisen, die einen Winkel von mindestens 15°,
20°, 22°, 24°, 24° oder 26° zur Strahlrichtung
einschließen, insbesondere einen Winkel von
24,165° oder 28,3°, und/oder
d) dass die Spitzen (19, 20) innere Flanken auf-
weisen, die einen Winkel von höchstens 35°,
30°, 26° oder 25° zur Strahlrichtung einschlie-
ßen, insbesondere einen Winkel von 24,165°
oder 28,3°, und/oder
e) dass die Ausnehmung (21) rechtwinklig zur
Abspritzrichtung eine Breite von mindestens
15mm, 17mm oder 20mm aufweist, und/oder
f) dass die Mittelplatte (8) beidseitig zwischen
den außen liegenden Spitzen (19, 20) und der
mittigen Ausnehmung (21) jeweils einen gerade
Kantenbereich (22, 23) aufweist, der im Wesent-
lichen rechtwinklig zur Abspritzrichtung ausge-
richtet ist, und/oder
g) dass die geraden Kantenbereiche (22, 23)
quer zur Abspritzrichtung jeweils eine Breite von
mindestens 3mm, 4mm, 5mmm oder 6mm auf-
weisen.

6. Düsenkopf (6) nach einem der vorhergehenden
Absätze, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
nehmung (21) im Wesentlichen V-förmig ist.
7. Düsenkopf nach Absatz 6, dadurch gekennzeich-
net,

a) dass die Ausnehmung einen mittigen Bogen-
abschnitt mit einem ersten Radius (R1) und zwei
angrenzende äußere Bogenabschnitte mit ei-
nem zweiten Radius (R2) aufweist, und/oder
b) dass der zweite Radius (R2) der äußeren Bo-
genabschnitte größer ist als der erste Radius
(R1) des mittigen Bogenabschnitts, und/oder
c) dass der erste Radius (R1) des mittigen Bo-
genabschnitts größer ist als 2mm, 3mm oder
4mm, und/oder
d) dass der erste Radius (R1) des mittigen Bo-
genabschnitts kleiner ist als 10mm, 8mm oder
6mm, und/oder
e) dass der zweite Radius (R2) der äußeren Bo-
genabschnitte größer ist als 10mm, 15mm oder
18mm, und/oder
f) dass der zweite Radius der äußeren Bogen-
abschnitte kleiner ist als 30mm, 25mm oder
21mm, und/oder
g) dass der erste Radius (R1) des mittigen Bo-
genabschnitts im Wesentlichen 5mm und der
zweite Radius (R2) der äußeren Bogenab-

schnitte im Wesentlichen 20mm ist.

8. Düsenkopf (5) nach einem der vorhergehenden
Absätze, dadurch gekennzeichnet,

a) dass die Außenplatten (6, 7) abspritzseitig
jeweils eine Stirnkante aufweisen, die konvex in
Abspritzrichtung gekrümmt ist, und
b) dass die Spitzen (19, 20) der Mittelplatte (8)
jeweils mit den Enden der gekrümmten Stirn-
kante der Außenplatten (6, 7) abschließen.

9. Düsenkopf (6) nach einem der vorhergehenden
Absätze, dadurch gekennzeichnet,

a) dass die geraden Kantenbereiche (22, 23) in
Strahlrichtung in einer bestimmten ersten Höhe
(h1) über der Basis der Mittelplatte (8) angeord-
net sind,
b) dass die Mittelplatte (8) eine bestimmte Plat-
tenhöhe (hm) in Strahlrichtung aufweist,
c) dass das Verhältnis zwischen der Plattenhö-
he (hm) der Mittelplatte (8) und der ersten Höhe
(h1) der geraden Kantenbereiche (22, 23) im Be-
reich von 1,4-1,6 liegt, insbesondere bei einem
Wert von 1,5.

10. Düsenkopf (5) nach einem der vorhergehenden
Absätze, dadurch gekennzeichnet,

a) dass der Düsenkopf (5) zur Halterung der Au-
ßenplatten (6, 7) und der Mittelplatte (8) einen
Plattenhalter aufweist, und
b) dass der Plattenhalter eine einstellbare Auf-
nahmebreite aufweist, um unterschiedlich dicke
Platten aufnehmen zu können.

11. Düsenkopf (5) nach Absatz 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Plattenhalter zwei Klemmplatten
(9, 10) aufweist, die über eine Klemmverschraubung
miteinander verbunden sind, so dass die Außenplat-
ten (6, 7) mit der Mittelplatte (8) zwischen den
Klemmplatten (9, 10) klemmbar sind.
12. Düsenkopf (5) nach Absatz 11, dadurch gekenn-
zeichnet,

a) dass der Plattenhalter eine Bodenplatte (12)
aufweist, auf welche die beiden Klemmplatten
aufgesetzt sind,
b) dass die Bodenplatte (12) im Bereich zwi-
schen den beiden Klemmplatten eine Material-
bohrung aufweist, um das Auftragsmittel zuzu-
führen,
c) dass die Materialbohrung mit einer Dichtung
versehen ist, insbesondere mit einem Dich-
tungsring,
d) dass in zumindest einer der Außenplatten (6,
7) und/oder in der Mittelplatte (8) eine Material-
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führung angeordnet ist, die von der Materialboh-
rung in der Bodenplatte (12) ausgeht und in den
Düsenraum zwischen den beiden Außenplatten
(6, 7) mündet.

13. Düsenkopf (5) nach einem der Absätze 10 bis
12, dadurch gekennzeichnet,

a) dass der Plattenhalter eine Bodenplatte (12)
aufweist, welche die Außenplatten (6, 7) und die
Mittelplatte (8) trägt,
b) dass der Plattenhalter eine Montageplatte
(13) trägt, um den Düsenkopf (5) an einem Ro-
boter montieren zu können,
c) dass die Bodenplatte (12) durch eine lösbare
mechanische Verbindung an der Montageplatte
(13) angebracht ist, insbesondere durch eine
Verschraubung,
d) dass die Bodenplatte (12) in verschiedenen
Winkelstellungen relativ zu der Montageplatte
(13) montierbar ist.

14. Düsenkopf (5) nach Absatz 13, gekennzeichnet
durch eine formschlüssige Verbindung (30), insbe-
sondere eine Stiftverbindung oder eine Nut-Feder-
Verbindung zwischen der Bodenplatte (12) und der
Montageplatte (13), wobei die formschlüssige Ver-
bindung (30) zwei verschiedene Winkelstellungen
zwischen der Bodenplatte (12) und der Montageplat-
te (13) ermöglicht.
15. Düsenkopf (5) nach einem der Absätze 10 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittelplatte
(8) und/oder die Außenplatte(6, 7) zur Montage in
dem Plattenhalter jeweils mindestens eine Bohrung
(25-29) aufweisen, um ein verschmutzungsanfälli-
ges Langloch zu vermeiden.
16. Düsenkopf (5) nach einem der Absätze 10 bis
15, dadurch gekennzeichnet, dass der Plattenhal-
ter seitlich mit der Mittelplatte (8) und den Außen-
platten (6, 7) im Wesentlichen bündig abschließt, um
eine verschmutzungsanfällige Störkontur zu vermei-
den.
17. Düsenkopf (5) nach einem der vorhergehenden
Absätze, dadurch gekennzeichnet,

a) dass die Mittelplatte (8) eine Plattenstärke
von mindestens 0,2mm oder mindestens 0,4mm
aufweist, und/oder
b) dass die Mittelplatte (8) eine Plattenstärke
von höchsten 0,6mm oder höchstens 0,5mm
aufweist, und/oder
c) dass die Mittelplatte (8) eine Plattenhöhe in
Strahlrichtung von mindestens 15mm, 17mm
oder 19mm und/oder höchsten 24mm, 22mm
oder 20mm aufweist, insbesondere mit einem
Wert von 19,5mm, und/oder
d) dass die Außenplatten (6, 7) eine Plattenhöhe
in Strahlrichtung von mindestens 25mm, 27mm

oder 29mm und/oder höchsten 30mm, 32mm
oder 34mm aufweist, insbesondere mit einem
Wert von 29,24mm, und/oder
e) dass die Mittelplatte (8) eine bestimmte Plat-
tenbreite (b) und eine bestimmte Plattenhöhe
(hm) in Strahlrichtung aufweist, wobei das Ver-
hältnis zwischen der Plattenhöhe (hm) und der
Plattenbreite (b) im Wesentlichen im Bereich
von 0,4-0,5 liegt, insbesondere mit einem Wert
von 0,464.

18. Applikationsroboter mit mehreren beweglichen
Roboterachsen, die einen Düsenkopf (5) nach ei-
nem der vorhergehenden Absätze führen.
19. Verwendung eines Düsenkopfs (5) nach einem
der Absätze 1 bis 17 zur Applikation eines Dämm-
stoffmittels auf ein Karosseriebauteil.

Patentansprüche

1. Düsenkopf (5) zur Abgabe eines Spritzstrahls (24)
eines Auftragsmittels, insbesondere eines Dämm-
stoffmittels, wobei

a) ein bestimmter Volumenstrom des Auftrags-
mittels durch den Spritzstrahl (24) appliziert
wird,
b) der Spritzstrahl (24) im Wesentlichen flach in
einer Strahlebene verläuft, und
c) der Spritzstrahl (24) in der Strahlebene eine
bestimmte Strahlbreite (SB) aufweist, die von
dem Volumenstrom des Auftragsmittels ab-
hängt,

umfassend

d) zwei Außenplatten (6, 7), und
e) eine Mittelplatte (8), die zwischen den beiden
Außenplatten (6, 7) angeordnet ist und abspritz-
seitig eine Stirnkante (18) mit einer vorgegebe-
nen Kontur aufweist, wobei
f) die Mittelplatte (8) beidseitig außen Spitzen
(19, 20) aufweist, die in Abspritzrichtung hervor-
stehen, und
g) die Mittelplatte (8) mittig eine Ausnehmung
(21) aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

h) die Ausnehmung (21) einen mittigen Bogen-
abschnitt mit einem ersten Radius (R1) und zwei
angrenzende äußere Bogenabschnitte mit ei-
nem zweiten Radius (R2) aufweist.

2. Düsenkopf (5) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

15 16 
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a) die Strahlbreite (SB) ab einem bestimmten
Mindestabstand (d) zu dem Düsenkopf (5) ab-
standsunabhängig im Wesentlichen konstant
ist, insbesondere mit einer Abweichung von
höchstens 62mm, 64mm, 66mm, 68mm oder
610mm, und
b) die Strahlbreite (SB) nur dann ab dem Min-
destabstand (d) abstandsunabhängig im We-
sentlichen konstant ist, wenn der Volumenstrom
des Auftragsmittels innerhalb eines bestimmten
Volumenstromarbeitsbereichs liegt und kon-
stant gehalten wird, und
c) vorzugsweise der Düsenkopf (5) so ausgebil-
det ist, dass der Volumenstromarbeitsbereich
mit der im Wesentlichen abstandsunabhängig
konstanten Strahlbreite (SB) einen Volumen-
strombereich von mindestens 610 cm3/s, 615
cm3/s, 620 cm3/s, 625 cm3/s, 640 cm3/s, 680
cm3/s oder 690 cm3/s umfasst.

3. Düsenkopf (5) nach Anspruch 1 oder 2, gekenn-
zeichnet durch

a) eine schlitzförmige Düsenöffnung, die von
den abspritzseitigen Stirnkanten der beiden Au-
ßenplatten (6, 7) begrenzt wird,
b) einen Düsenraum zwischen der abspritzseitig
Stirnkante (18) der Mittelplatte (8) und den bei-
den Außenplatten (6, 7),
c) wobei die Kontur der abspritzseitigen Stirn-
kante (18) der Mittelplatte (8) so geformt ist,
dass der Volumenstromarbeitsbereich mit der
im Wesentlichen abstandsunabhängig konstan-
ten Strahlbreite (SB) einen Volumenstrombe-
reich von mindestens 610 cm3/s, 615 cm3/s,
620 cm3/s, 625 cm3/s, 640 cm3/s, 680 cm3/s
oder 690 cm3/s umfasst.

4. Düsenkopf (5) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,

a) dass der Volumenstromarbeitsbereich mit
der im Wesentlichen abstandsunabhängig kon-
stanten Strahlbreite (SB) einen Volumenstrom-
bereich von 10 cm3/s bis 200 cm3/s umfasst,
und/oder
b) dass der Mindestabstand (d) zu dem Düsen-
kopf (6) mindestens 10mm, 20mm, 30mm,
40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 150mm oder
200mm beträgt, wobei die Strahlbreite (SB) ab
dem Mindestabstand im Wesentlichen ab-
standsunabhängig konstant ist, sofern der Vo-
lumenstrom innerhalb des Volumenstromar-
beitsbereichs liegt.

5. Düsenkopf (5) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,

a) dass die Spitzen (19, 20) in Abspritzrichtung
eine Länge von mindestens 3mm, 4mm oder
5mm aufweisen, und/oder
b) dass die Spitzen (19, 20) ein äußere Flanke
aufweisen, die im Wesentlichen parallel zur
Strahlrichtung verläuft, und/oder
c) dass die Spitzen (19, 20) innere Flanken auf-
weisen, die einen Winkel von mindestens 15°,
20°, 22°, 24°, 24° oder 26° zur Strahlrichtung
einschließen, insbesondere einen Winkel von
24,165° oder 28,3°, und/oder
d) dass die Spitzen (19, 20) innere Flanken auf-
weisen, die einen Winkel von höchstens 35°,
30°, 26° oder 25° zur Strahlrichtung einschlie-
ßen, insbesondere einen Winkel von 24,165°
oder 28,3°, und/oder
e) dass die Ausnehmung (21) rechtwinklig zur
Abspritzrichtung eine Breite von mindestens
15mm, 17mm oder 20mm aufweist, und/oder
f) dass die Mittelplatte (8) beidseitig zwischen
den außen liegenden Spitzen (19, 20) und der
mittigen Ausnehmung (21) jeweils einen gerade
Kantenbereich (22, 23) aufweist, der im Wesent-
lichen rechtwinklig zur Abspritzrichtung ausge-
richtet ist, und/oder
g) dass die geraden Kantenbereiche (22, 23)
quer zur Abspritzrichtung jeweils eine Breite von
mindestens 3mm, 4mm, 5mmm oder 6mm auf-
weisen.

6. Düsenkopf (5) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
nehmung (21) im Wesentlichen V-förmig ist.

7. Düsenkopf nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,

a) dass der zweite Radius (R2) der äußeren Bo-
genabschnitte größer ist als der erste Radius
(R1) des mittigen Bogenabschnitts, und/oder
b) dass der erste Radius (R1) des mittigen Bo-
genabschnitts größer ist als 2mm, 3mm oder
4mm, und/oder
c) dass der erste Radius (R1) des mittigen Bo-
genabschnitts kleiner ist als 10mm, 8mm oder
6mm, und/oder
d) dass der zweite Radius (R2) der äußeren Bo-
genabschnitte größer ist als 10mm, 15mm oder
18mm, und/oder
e) dass der zweite Radius der äußeren Bogen-
abschnitte kleiner ist als 30mm, 25mm oder
21mm, und/oder
f) dass der erste Radius (R1) des mittigen Bo-
genabschnitts im Wesentlichen 5mm und der
zweite Radius (R2) der äußeren Bogenab-
schnitte im Wesentlichen 20mm ist.

8. Düsenkopf (5) nach einem der vorhergehenden An-
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sprüche, dadurch gekennzeichnet,

a) dass die Außenplatten (6, 7) abspritzseitig
jeweils eine Stirnkante aufweisen, die konvex in
Abspritzrichtung gekrümmt ist, und
b) dass die Spitzen (19, 20) der Mittelplatte (8)
jeweils mit den Enden der gekrümmten Stirn-
kante der Außenplatten (6, 7) abschließen.

9. Düsenkopf (5) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,

a) dass die geraden Kantenbereiche (22, 23) in
Strahlrichtung in einer bestimmten ersten Höhe
(h1) über der Basis der Mittelplatte (8) angeord-
net sind,
b) dass die Mittelplatte (8) eine bestimmte Plat-
tenhöhe (hm) in Strahlrichtung aufweist,
c) dass das Verhältnis zwischen der Plattenhö-
he (hm) der Mittelplatte (8) und der ersten Höhe
(h1) der geraden Kantenbereiche (22, 23) im Be-
reich von 1,4-1,6 liegt, insbesondere bei einem
Wert von 1,5.

10. Düsenkopf (5) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,

a) dass der Düsenkopf (5) zur Halterung der
Außenplatten (6, 7) und der Mittelplatte (8) einen
Plattenhalter aufweist, und
b) dass der Plattenhalter eine einstellbare Auf-
nahmebreite aufweist, um unterschiedlich dicke
Platten aufnehmen zu können.

11. Düsenkopf (5) nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Plattenhalter zwei Klemmplatten
(9, 10) aufweist, die über eine Klemmverschraubung
miteinander verbunden sind, so dass die Außenplat-
ten (6, 7) mit der Mittelplatte (8) zwischen den
Klemmplatten (9, 10) klemmbar sind.

12. Düsenkopf (5) nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet,

a) dass der Plattenhalter eine Bodenplatte (12)
aufweist, auf welche die beiden Klemmplatten
aufgesetzt sind,
b) dass die Bodenplatte (12) im Bereich zwi-
schen den beiden Klemmplatten eine Material-
bohrung aufweist, um das Auftragsmittel zuzu-
führen,
c) dass die Materialbohrung mit einer Dichtung
versehen ist, insbesondere mit einem Dich-
tungsring,
d) dass in zumindest einer der Außenplatten (6,
7) und/oder in der Mittelplatte (8) eine Material-
führung angeordnet ist, die von der Materialboh-
rung in der Bodenplatte (12) ausgeht und in den

Düsenraum zwischen den beiden Außenplatten
(6, 7) mündet.

13. Düsenkopf (5) nach einem der Ansprüche 10 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,

a) dass der Plattenhalter eine Bodenplatte (12)
aufweist, welche die Außenplatten (6, 7) und die
Mittelplatte (8) trägt,
b) dass der Plattenhalter eine Montageplatte
(13) trägt, um den Düsenkopf (5) an einem Ro-
boter montieren zu können,
c) dass die Bodenplatte (12) durch eine lösbare
mechanische Verbindung an der Montageplatte
(13) angebracht ist, insbesondere durch eine
Verschraubung,
d) dass die Bodenplatte (12) in verschiedenen
Winkelstellungen relativ zu der Montageplatte
(13) montierbar ist.

14. Düsenkopf (5) nach Anspruch 13, gekennzeichnet
durch eine formschlüssige Verbindung (30), insbe-
sondere eine Stiftverbindung oder eine Nut-Feder-
Verbindung zwischen der Bodenplatte (12) und der
Montageplatte (13), wobei die formschlüssige Ver-
bindung (30) zwei verschiedene Winkelstellungen
zwischen der Bodenplatte (12) und der Montageplat-
te (13) ermöglicht.

15. Düsenkopf (5) nach einem der Ansprüche 10 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittelplatte (8)
und/oder die Außenplatte(6, 7) zur Montage in dem
Plattenhalter jeweils mindestens eine Bohrung
(25-29) aufweisen, um ein verschmutzungsanfälli-
ges Langloch zu vermeiden.

16. Düsenkopf (5) nach einem der Ansprüche 10 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass der Plattenhalter
seitlich mit der Mittelplatte (8) und den Außenplatten
(6, 7) im Wesentlichen bündig abschließt, um eine
verschmutzungsanfällige Störkontur zu vermeiden.

17. Düsenkopf (5) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,

a) dass die Mittelplatte (8) eine Plattenstärke
von mindestens 0,2mm oder mindestens 0,4mm
aufweist, und/oder
b) dass die Mittelplatte (8) eine Plattenstärke
von höchsten 0,6mm oder höchstens 0,5mm
aufweist, und/oder
c) dass die Mittelplatte (8) eine Plattenhöhe in
Strahlrichtung von mindestens 15mm, 17mm
oder 19mm und/oder höchsten 24mm, 22mm
oder 20mm aufweist, insbesondere mit einem
Wert von 19,5mm, und/oder
d) dass die Außenplatten (6, 7) eine Plattenhö-
he in Strahlrichtung von mindestens 25mm,
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27mm oder 29mm und/oder höchsten 30mm,
32mm oder 34mm aufweist, insbesondere mit
einem Wert von 29,24mm, und/oder
e) dass die Mittelplatte (8) eine bestimmte Plat-
tenbreite (b) und eine bestimmte Plattenhöhe
(hm) in Strahlrichtung aufweist, wobei das Ver-
hältnis zwischen der Plattenhöhe (hm) und der
Plattenbreite (b) im Wesentlichen im Bereich
von 0,4-0,5 liegt, insbesondere mit einem Wert
von 0,464.

18. Applikationsroboter mit mehreren beweglichen Ro-
boterachsen, die einen Düsenkopf (5) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche führen.

19. Verwendung eines Düsenkopfs (5) nach einem der
Ansprüche 1 bis 17 zur Applikation eines Dämm-
stoffmittels auf ein Karosseriebauteil.
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